
 

 

Anmeldung Lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG)  
Gültig ab 01.01.2026 

 
Mit dieser Anmeldung meldet die Antragstellerin oder der Antragsteller der Energie Grüningen 
AG (EGrAG) das Begehren, eine lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) nach Art 17e 
StromVG zu erstellen. Der Anmeldung geht gezwungenermassen eine Vorabklärung über die 
Machbarkeit des Zusammenschlusses bei der EGrAG voraus. Mit der Unterschrift bestätigt die 
Antragstellerin oder der Antragsteller die Richtigkeit der Angaben in dieser Anmeldung. Die 
EGrAG lehnt jegliche Haftung für Konsequenzen bei unrichtigen Angaben ab. Der Anmeldung 
für die LEG ist der Vertrag der Einfachen Gemeinschaft beizulegen 
 
 

Antragsteller/in Name  

Vorname  

Adresse  

PLZ, Ort  

E-Mail  

Telefon  
 

LEG Bezeichnung  

Anzahl Teilnehmer  
 

Teilnehmende Anzahl Parteien  

Anzahl EEA  

Anzahl Speicher  

(Stand der Gründung) 

Beginn Zusammen-
schluss 

Datum  

(Der Antrag muss der EGrAG mindestens drei Monate im Voraus vorliegen) 

 

 

  

Ort, Datum  Unterschrift Antragssteller/in 
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